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 BESCHRIEB FOKUSTHEMA 2026/2027 «WERTSCHÄTZUNG EHRENAMT» 

Als Grundlage für die Eingabe eines Antrags gelten die Richtlinien Fokusthema (verlinken) 
  

 
Der ZKS bestimmt jedes Jahr ein Fokusthema. Für Aktivitäten dazu können Swisslos-Gelder aus dem 
Sportfonds Kanton Zürich beantragt werden. 
 
Das Ehrenamt ist ein zentraler Bestandteil des Verbands- und Vereinssport im Kanton Zürich. Es ist 
wichtig, den Personen, die ehrenamtlich tätig sind, Sorge zu tragen und deren Tätigkeiten wertzu-
schätzen. Aus diesem Grund hat der ZKS das Thema «Wertschätzung Ehrenamt» als Fokusthema 
2026/2027 festgelegt. Aktivitäten, die das Ehrenamt im Verband, Verein oder Sportnetzwerk wert-
schätzen, werden im Rahmen dieses Fokusthemas vom ZKS mit einem finanziellen Beitrag unter-
stützt.  
 
Die folgenden Beispiele sollen als Inspiration für Massnahmen zum Fokusthema 2026/2027 «Wert-
schätzung Ehrenamt» dienen. Von den antragsstellenden Organisationen dürfen auch eigene Ideen 
entwickelt werden, die der Wertschätzung von ehrenamtlich engagierten Personen in Vereinen, Ver-
bänden und Sportnetzwerken zugutekommen. Wichtig ist, dass diese den Richtlinien zum Fokus-
thema entsprechen. 
 

• «Dankeschön»-Event für Ehrenamtliche 

• Einladung der Ehrenamtlichen zu einer speziellen (externen) Veranstaltung 

• Extra erstellte limitierte Vereinsartikel als Erinnerungsstücke für Ehrenamtliche (Bekleidung, 
Gadgets etc.) 

• Gutschein für ein Erlebnis, welchen die Ehrenamtlichen privat nutzen können 

• Gutschein für ein lokales Geschäft (idealerweise Sponsor des Vereins) für Ehrenamtliche 

• Erstellung einer Ehrenamts-Wall of Fame im Verein 

• Persönliche Dankes-Botschaft von Vereinsmitgliedern oder Prominenten für Ehrenamtliche 

• Finanzierung von Weiterbildungskursen für Ehrenamtliche 

• Eigene Ideen möglich 

 
Pro bewilligtem Antrag kann mit einem Beitrag von mind. CHF 1000.00 gerechnet werden. Die An-
träge werden, sofern sie den Richtlinien entsprechen, nach dem Prinzip «first come, first served» be-
handelt. Die Anzahl der Anträge ist begrenzt, da es sich um einen beschränkten Gesamtbetrag han-
delt. Die Aktivitäten müssen im Jahr 2027 und 2028 umgesetzt werden. Die Umsetzung ist mittels der 
Einreichung von Rechnungskopien zu belegen. 

https://www.zks-zuerich.ch/system/files/2025-12/richtlinien_sportfoerderung_fokusthema.pdf
https://www.zks-zuerich.ch/system/files/2025-12/richtlinien_sportfoerderung_fokusthema.pdf

